
Protokoll

über die Verhandlung und jede Beweis-
aufnahme muss ein Protokoll 
geführt werden 
(§ 159 S. 1 ZPO)

i. d. R. ohne Protokollführer 

Allgemeines



Protokoll

Wiedergabe 
Verfahrensgangs 
im Allgemeinen 
- nicht wörtlich

“vorgelesen und 
genehmigt” 

Inhalt

§ 160 ZPO

Anträge und Aussagen 
müssen nochmals 

vorgelesen werden



Parteien sind 
ggf. zuvor
anzuhören 

jederzeit 
möglich 

Protokoll Protokollberichtigung

Berichtigung 
auf dem 

Protokoll

Berichtigungsbeschluss 
urkundlich verbinden mit 
dem Protokoll



Protokoll Terminsaushang

Terminstag: Verzeichnis  der 
Termine ausdrucken 

(§ 6 IV 1 AktO)

am Terminstag unbedingt auf 
Posteingang und Telefonate 

achten 



Protokoll Beweistermin

Beweisaufnahme:

= Teil des HT, aber nicht der 
mündlichen Verhandlung

Zeugen- und SV-vernehmung: 

Angabe zur Person des Zeugen/SV 
selbständig ins Protokoll aufnehmen 
Angabe zur Sache diktiert der Richter

Protokoll
durch Anordnung des Gerichts


